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Mein heutiges Thema:  
 

Umsatz erhöhen – Gewinn steigern – Praxis positionieren 

Heute geht es mir darum, dass Sie erkennen, dass durch eine gezielte Beratung bzw. ein Coaching in 
bestimmten Bereichen die Umsatz- und Ertragssituation nachhaltig gesteigert werden kann. 
Was viele Arzt- und Zahnarztpraxen nicht wissen ist, dass Unternehmensberatungen vom Staat 
besonders gefördert werden. Wenn Sie seit mindestens einem Jahr niedergelassen sind, können Sie 
z.B. meine Hilfe in Anspruch nehmen, um Themen bei der Praxisführung, Personalmanagement, 
Organisation und Ablauf gemeinsam anzugehen. Der Vater Staat bietet Ihnen einen interessanten 
Zuschuss für die Beratungskosten an. Diese Fördermittel werden vom Bund und dem Europäischen 
Sozialfonds (ESF) zur Verfügung gestellt. 
 
Antragsberechtigt sind Praxen die höchstens 250 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von 40 Millionen 
Euro haben. Das dürfte somit kein Problem sein diese Mittel zu erhalten. Gefördert werden in den 
alten Bundesländern 50 % der netto Beratungskosten. 
 
Die Praxis kann für mehrere, inhaltlich abgegrenzte Beratungen die BAFA Förderung in Anspruch 
nehmen. Es gibt dabei allgemeine und spezifische Beartungen. Zu den Allgemeinen gehören: 
Praxisanalysen, betriebswirtschaftliche Analysen, Abrechungsanalysen sowie Fragen zur 
Unternehmensführung usw. Unter spezielle Beratungen fallen z.B. Qualitätsmanagement, 
Kooperationen und Rating. Sie erhalten Fördermittel für zwei allgemeine und zwei spezielle 
Beratungen, also insgesamt 6.000,-- Euro. 
Zusätzliche Fördermittel gibt es aus dem ESF für spezielle Zielgruppen und 
Beratungsinhalte. Förderwürdig sind hierbei: u. a. Arbeitsschutz, Vereinbarkeit Familie 
und Beruf und Unternehmerinnen. So gibt es für Unternehmerinnen keine 
mengenmäßigen Begrenzungen. Das bedeutet für Unternehmerinnen, dass sie beliebig 
viele Förderanträge stellen können.  
Voraussetzung ist natürlich, dass der Berater die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt. Die 
Beratungsinhalte müssen in einem Beratungsbericht dokumentiert werden. Wenn Sie der Meinung 
sind, dass eine Beratung sinnvoll ist, dann nutzen Sie die vorhandenen Fördermittel um Ihre Praxis im 
Gesundheitsmarkt richtig zu positionieren. Lassen Sie uns ein unverbindliches Gespräch führen. 
Rufen Sie mich einfach an. 

Spezielle auf die Praxis zugeschnittene Kommunikationstrainings optimieren Ihre 
Situation und steigern Ihren Gewinn. Werden Sie dadurch von Amateuren zu Profis. Ich 
freue mich auf Ihren Anruf. 
 
Heute möchte ich darauf hinweisen, dass es nächstes Jahr im Mai eine Fortbildung im 
„Hotel Petrus“ in Südtirol mit einem entsprechenden Rahmenprogramm (wie z.B. 
Golfturnier, Weinprobe usw.) geben wird. Nähere Infos bekommen Sie ab sofort bei mir 
per Mail. Setzen sie sich mit mir in Verbindung. 

Sie erreichen mich unter Telefon 07243 78208 – per Handy unter 0172 7290542 oder per Fax unter 
07243 332748. Oder schreiben Sie eine E-Mail an: homma@medigram.de.  

Ihr Reinhard Homma 


